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Übersicht Checkliste für CEI-Ritte 2011 (Deutsche Reiter) 
 
CEI-Ritte unterliegen dem FEI-Reglement (FEI = Federation Equestre Internationale) 
siehe www.fei.org. Dies beinhaltet die Rules for Endurance Riding 7th. Ed. Reviewed 
01.01.2011. Statutes, General Regulations und Veterinary Regulations. Auszüge aus 
dem FEI-Reglement 7th. Ed. Reviewed 01.01.2011, finden Sie nachfolgend: 
 
 
Kategorien (Art. 814 )  
 
CEI1*/CEIJYR1*: 80-119 km an einem Tag. Pulswerte 64 innerhalb 20 min. 
CEI2*/CEIJYR2*: 120-139 km an einem Tag oder zwischen 70 km und 89 km in 2 Tagen.  

Pulswerte 64 innerhalb 20 min.  
CEI3*: 140-160 km an einem Tag oder 90 -100 km in 2 oder 70-80 km an 3 oder  

mehr Tagen. Pulswerte 64 innerhalb 20 min. 
CEIO/CEIJYO: Offizieller FEI Ritt mit Mannschaftswertung (min. 3 Mannschaften mit  

mind. 3 Reitern) 
CEI4*/CEIJYR4*-CH:160 km (Senioren) – 120 bis max. 130 km (Junioren/Junge Reiter) an  

einem Tag. Die Pulswerte 64 innerhalb 20 min. 
 

In der Nachuntersuchung muss der Pulswert 64 innerhalb von 30 Minuten erreicht werden. 
 
Dies gilt auch für Weltcupfinale, Finale FEI-Serien und andere Championate. Bei regionalen 
Championaten kann das jeweilige Organisationskomitee eine Änderung der Streckenlänge bei 
der FEI beantragen, um dabei klimatischen Bedingungen Rechnung zu tragen.  
 
 
Zulassung (Art.815) 
 
815.1 Jeder, der das 14. Lebensjahr vollendet hat und eine gültige Lizenz seiner FN besitzt, 

kann sowohl als Einzelstarter als auch im Team an CEIs, CEIOs und Championaten 
teilnehmen. 

815.2 Pferde müssen mindestens 5 Jahre alt sein, um sich für einen CEI1*-Ritt (80-119 km) zu 
qualifizieren. 

815.3 Pferde müssen mindestens 6 Jahre alt sein, um an einem CEI1*-Ritt (80-119 km) oder 
CEI2*-Ritt (120-139 km) teilzunehmen. 

 
Pferde müssen mindestens 7 Jahre alt sein, um an einem CEI3*-Ritt (140-160 km) 
teilzunehmen. 

 
Pferde müssen mindestens 8 Jahre alt sein, um an einem CEI4*-Ritt (120-160 km), 
CEIO  oder Championat teilzunehmen. 

 
 
815.3 Zwangspause für Pferde 
 
815.3.1 Nach der Teilnahme an einem CEI-Ritt muss einem Pferd vor der Teilnahme am 

nächsten CEI-Ritt eine Zwangpause wie folgt gewährt werden: 
Gelaufene Kilometer: 0 bis 40 - 0-Tage-Pause (Pferd zurückgezogen) 
Gelaufene Kilometer: 0 bis 80 - 13-Tage-Pause 
Gelaufene Kilometer: 81 und mehr - 20-Tage-Pause 

Die Pause beginnt einen Tag nach dem Ritt.  
 
815.3.2.  Jegliche Behandlung eines Pferdes einschließlich Punktierung der Haut oder 
Einschnitte in dieselbe, Einführung irgendeines Instruments oder fremder Substanzen in den 
Körper wird als invasiv betrachtet. Von dieser Regel ausgenommen sind lediglich die orale 
Verabreichung von Elektrolyten oder Akupunktur. Sofern bei einem eliminierten Pferd ein 
metabolischer Zustand diagnostiziert wird, der ohne Behandlung zur Beeinträchtigung oder 
Gefährdung des Wohlergehens des Pferdes führen würde, wird dies als Bedingung für eine 
invasive Behandlung angesehen.  
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815.3.3 Wurde ein Pferd bei einem CEI-Ritt aus metabolischen Gründen eliminiert, die eine 
sofortige invasive Behandlung erforderlich machten, muss ihm eine Zwangspause von 
mindestens 60 Tagen gewährt werden, bevor es wieder an einem CEI-Ritt teilnehmen 
darf. 

 
815.3.4 Wurde ein Pferd bei 2 aufeinander folgenden CEI-Ritten aus metabolischen Gründen 

eliminiert, die eine sofortige invasive Behandlung erforderlich machten, muss ihm eine 
Zwangspause von mindestens 90 Tagen gewährt werden, bevor es wieder an einem 
CEI-Ritt teilnehmen darf. 

 
815.3.5 Das Technical Committee der FEI kann eine zusätzliche Ausschreibung hierfür 

formulieren.   
 
 
Championatsqualifikationen 2011 
 
Junioren und Junge Reitern 
 
1. 816.3 4*-Championate ab 01.01.2010 
 
 
(Junioren/Junge Reiter) 
 
816.3.1. Pferde müssen den Qualifikationsprozess für Erststarter und die Sterne-

Qualifikationen wie oben beschrieben durchlaufen und einen Ritt über die Distanz des 
Championates in der Wertung beendet haben. Für die Teilnahme am Championat ist 
ein Qualifikationsnachweis (Certificate of Capabilty) erforderlich. 

. 
816.3.2  Pferde müssen mindestens 2 CEI2* oder höher in der Wertung beendet haben. 
 
816.3.3  Von diesen 2 CEI-Ritten muss mindestens 1 Ritt über dieselbe Distanz, in der 

geforderten Mindestgeschwindigkeit und im Zeitrahmen des 4*-Championats sowie 
nicht früher als 24 Monate vor und nicht später als zum Nennungsschluss der 
Nominated Entry und/oder 60 Tage vor dem Championat gemeinsam mit dem 
genannten Reiter absolviert worden sein. 

 
816.3.4  Reiter müssen ebenfalls den Qualifikationsprozess für Erststarter und die Sterne-

Qualifikationen wie oben beschrieben durchlaufen und einen Ritt über die Distanz des 
Championates in der Wertung beendet haben. Für die Teilnahme am Championat ist 
ein Qualifikationsnachweis (Certificate of Capabilty) erforderlich. 

 
816.3.5  Reiter müssen mindestens 3 CEI2* oder höher in der Wertung beendet haben. 
 
816.3.6  Von diesen 3 CEI-Ritten muss mindestens 1 Ritt über dieselbe Distanz, in der 

geforderten Mindestgeschwindigkeit und im Zeitrahmen des Championats sowie nicht 
früher als 24 Monate vor und nicht später als zum Nennungsschluss der Nominated 
Entry und/oder 60 Tage vor dem Championat gemeinsam mit dem genannten Pferd 
absolviert worden sein. 

 
816.3.7 Nachweis der Qualifikation: Bestätigte Nachweise für Reiter/Pferd 
zum Eintrag in FEI-Datenbank und Pferdepass müssen erbracht werden. 
Die Zuständigkeit für den Nachweis der Qualifikation obliegt der 
jeweiligen nationalen Föderation. 
 
 
(Senioren) 
 
816.3.8  Pferde müssen den Qualifikationsprozess für Erststarter und die Sterne-

Qualifikationen wie oben beschrieben durchlaufen und einen Ritt über die Distanz des 
Championates in der Wertung beendet haben. Für die Teilnahme am Championat ist 
ein Qualifikationsnachweis (Certificate of Capabilty) erforderlich. 
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816.3.9  Pferde müssen mindestens 3 CEI2* oder höher in der Wertung beendet haben. 
 
816.3.10  Von diesen 3 CEI-Ritten muss mindestens 1 Ritt über dieselbe Distanz, in der 

geforderten Mindestgeschwindigkeit und im Zeitrahmen des 4*-Championats sowie 
nicht früher als 24 Monate vor und nicht später als zum Nennungsschluss der 
Nominated Entry und/oder 60 Tage vor dem Championat gemeinsam mit dem 
genannten Reiter absolviert worden sein. 

 
816.3.11  Reiter müssen ebenfalls den Qualifikationsprozess für Erststarter und die Sterne-

Qualifikationen wie oben beschrieben durchlaufen und einen Ritt über die Distanz des 
Championates in der Wertung beendet haben. Für die Teilnahme am Championat ist 
ein Qualifikationsnachweis (Certificate of Capabilty) erforderlich. 

 
816.3.12  Reiter müssen mindestens 5 CEI2* oder höher in der Wertung beendet haben. 
 
816.3.13  Von diesen 5 CEI-Ritten muss mindestens 1 Ritt über dieselbe Distanz, in der 

geforderten Mindestgeschwindigkeit und im Zeitrahmen des Championats sowie nicht 
früher als 24 Monate vor und nicht später als zum Nennungsschluss der Nominated 
Entry und/oder 60 Tage vor dem Championat gemeinsam mit dem genannten Pferd 
absolviert worden sein. 

 
816.3.14  Nachweis der Qualifikation: Beglaubigte Nachweise für Reiter /Pferd zum Eintrag in 

FEI-Datenbank und Pferdepass müssen erbracht werden. Die Zuständigkeit für den 
Nachweis der Qualifikation obliegt der jeweiligen nationalen Reiterlichen Vereinigung. 

. 

. 
Nationale und FEI-Qualifikationen ab Januar 2011: 
 

National 
 
§ Pferde und Reiter, die sich  in den Jahren 2009 und 2010 mindestens bis 2011 nicht 

qualifiziert haben und in 2010 auf keinem 1* Ritt waren; müssen entweder 
§ a) 2 x 40 – 79km + 2 x 80 – 90km in 16km/h. oder weniger i. d. W. haben oder 
§ b) 3 x 80 – 90 km in 16km/h. oder weniger i. d. W. haben  
§ Die Qualifikationen müssen innerhalb von 24 Monaten vor dem ersten 1* Ritt entstanden 

sein.  
 
§ Nach Absprache mit der FEI werden alle nationalen Ritte, die vor dem 30.09.2009 mit 

einem Tempo von mehr als 16 km/h geritten wurden und innerhalb der 24-Monate-Frist 
liegen, ebenfalls akzeptiert.   

 
§ Sofern die FN solche Reiter und Pferde bei FEI-Wettbewerben nennt, muss sie 

bestätigen, dass die entsprechende Qualifikation vorliegt. 
 
 
International 
 
§ Reiter, die vor dem 1. Januar 2011 an FEI-Ritten teilgenommen haben, können im Jahr 

2011 beginnend beim nächst höheren *-Niveau ihres erfolgreichsten internationalen 
Rittes fortfahren.  

 
816.2.3 Die Sterne-Qualifikation des Reiters besteht auf Lebenszeit. 
816.2.4 Die Sterne-Qualifikation des Pferdes besteht für 24 Monate.  Erreicht das Pferd in 

dieser Zeit nicht den nächsten Level der Qualifikation, muss es sich erneut 
qualifizieren(z. B. ein 3*Pferd hat seit 24 Monate kein CEI3* i. d. W. dann ist das 
Pferd 2*und muss  sich erneut für eine CEI3* qualifizieren, diese Quali ist gültig für 
24 Monaten ab neue CEI3* i. d. W.) 

816.2.2.  Pferde und Reiter müssen – nicht unbedingt als Paar – FEI-Ritte in der Wertung 
getreu dem Sterne-System beenden, beginnend mit einem erfolgreichen 1-Sterne-
Ritt, um durch die Kategorien wie in § 816 beschrieben aufzusteigen. 
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Entscheidung FN/DOKR 
 
Bevor ein Reiter im Ausland starten kann, muss mindestens ein CEI im Inland in der 
Wertung absolviert worden sein.  
Die Qualifikation des Reiters ist zeitlich nicht begrenzt   
Begründete Anträge auf eine Ausnahmegenehmigung können an den Disziplinbeirat 
gestellt werden können. 
 
Art.820 Tierärztlichen Kontrollen. 
 
820.8 Jedes Pferd muss über ein FEI-Logbuch verfügen, welches mit dem FEI- oder 

Equidenpass mitgeführt werden muss. Hier werden Datum, Austragungsort des Rittes, 
Streckenlänge und Sterne-Kategorie eingetragen sowie die Platzierung des Pferdes. 
Ebenso müssen Gründe, weshalb und in welchem Vet-Gate ein Pferd aus der Wertung 
genommen wurde, eingetragen werden, und ob eine invasive Behandlung notwendig 
war. Dieses Informationen, die daraus folgende Pflichtpause bis zum nächsten Ritt und 
andere wichtige gesundheitliche Information müssen  entweder vom Präsident der 
Ground Jury, des Appeal Commitees oder vom Vet-Delegate bestätigt werden. 

 
Das FEI-Logsheet kann von der FEI website www.fei.org- Rules/Documents/FEI 
Endurance Logsheet heruntergeladen werden. 

 
 
Gewicht Art. 812 – 
 
812.1 Bei allen 4-Sterne-Senioren-Championaten beträgt das Mindestgewicht für Reiter 75 kg. 
 
812.2 Bei allen 3-Sterne-Senioren-Ritten muss das Mindestgewicht für Reiter zwischen 70 und 

75 kg betragen und in der Ausschreibung festgelegt werden. Als Qualifikation für 4-
Sterne-Championate gelten nur Ritte mit einem Mindestgewicht von 75 kg. 

 
812.3 1- oder 2-Sterne Ritte für Senioren können nach vorheriger Genehmigung durch die FEI 

in Gewichtsklassen oder nach Geschlecht der Reiter unterteilt werden, was in der 
Ausschreibung angegeben werden muss. 

 
812.4 Bei Junioren- und Wettbewerben für Junge Reiter darf es kein Mindestgewicht geben. 
 
Nennungen (Art. 116 General Regulations) 
 
Alle internationalen Ritte sind auf der FEI-Homepage im FEI-Calendar zu finden.  
 
Ausschreibungen liegen dem DOKR in der Regel acht Wochen vor dem Ritt vor. Bei Interesse 
dort die Ausschreibung anfordern und informieren, ob Interesse besteht (Prinzipieller 
Nennschluss muss vom Verband eingehalten werden, wird meistens nur bei Championaten 
verlangt).  
 
Alle internationalen Nennungen sind über die zuständige FN (DOKR/FN-Abteilung Spitzensport) 
zu erfolgen. Die Veranstalter dürfen keine Nennungen annehmen, die nicht über die FN 
abgegeben werden.  
 
Erläuterung Nennungsschlüsse:  
 
Prinzipieller Nennschluss (Entry in principle):  
In der Regel acht Wochen vor dem Ritt erhält der Veranstalter die Mitteilung der FN (bzw. 
DOKR), ob deutsche Reiter an dem Ritt teilnehmen werden. Bei CEIOs muss mitgeteilt werden, 
ob ein Team und/oder Einzelreiter an den Start gehen. Daher bitte immer rechtzeitige Info an 
das DOKR, wenn Interesse an einem Ritt besteht.  
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Namentlicher Nennungsschluss (Nominated Entry): 
Das ist der Nennungsschluss den die Reiter einzuhalten haben! Der namentliche 
Nennungsschluss ist meist 4 Wochen vor dem Ritt. Hier darf jeder Reiter mehrere Pferde 
melden! Nennungen, die nach dem namentlichen Nennschluss beim Veranstalter eintreffen, 
muss dieser nicht mehr annehmen. Bei eingeschränkter Starteranzahl darf die FN die doppelte 
Anzahl melden aber zur definitiven Nennschluss darf nur die angegebenen Zahl genannt 
werden. Ansonsten ist die Zahl der Nennung nicht begrenzt.  
 
 
Definitiver Nennungsschluss (Definite Entry): 
Der definitive Nennschluss ist meist  eine Woche bis 4 Tage vor dem Ritt! Hier werden dem 
Veranstalter die Reiter-Pferd-Paare mitgeteilt, die zum Ritt erscheinen werden. Die Auswahl 
kann nur von der namentlichen Nennliste erfolgen. Eine Bitte an die Reiter: Bitte selbstständig 
Frau Zahel informieren, welches Pferd an den Start geht, ansonsten wird das Pferd genannt, 
welches als 1.Pferd auf der Nennung deklariert ist.  
 
 
Substitutions: Nach dem Definitiven Nennschluss kann mit Genehmigung des DOKR und des 
OC bei Reiter/Pferden noch Änderungen vorgenommen werden. Jedoch nur mit namentlich 
genannten Reiter/Pferden.  
 
 
Mindestalter Reiter (GR Art. 124) 
 
CEI für Children: im Alter von 12 - 14 Jahren 
CEI für Junge Reiter: im Alter von 16 – 21 Jahren 
CEI für Junioren: im Alter von 14 – 18 Jahren 
CEI für Senioren: im Alter von 18 Jahren  
 
 
Lizenz (GR Art. 113) 
 
Es wird für alle CEIs, sowohl im Inland als auch im Ausland eine Lizenz der FN benötigt (FN-
Lizenz Distanzreiten). Dies muss jedes Jahr neu beantragt werden. Um den FN Lizenz zu 
bekommen ist die Mitgliedschaft im VDD nachzuweisen 
 
Reiter, die über eine Jahresturnierlizens der FN verfügen, können die Lizenz für Distanzreiten 
dort kostenlos hinzubuchen, dies erfolgt aber nicht automatisch, sondern muss entsprechend 
vom Reiter mitgeteilt werden  
 
 
FEI-Pass (GR Art. 137 + Appendix E) 
 
Es wird für folgende Ritte ein FEI-Pass benötigt: 
 

§ CEI2* im Inland (ab 120 km) 
§ alle CEI’s im Ausland 

 
Dieser kann bei der FN, Abteilung FEI-Pässe, 48229 Warendorf beantragt werden. Original 
Equidenpass per Einschreiben mit kurzem Begleitschreiben an vorgenannte Adresse schicken.  
 
 
FEI-Registrierung (gr Art. 113) 
 
Für alle internationalen Ritte ist ab dem 01.01.2006 die FEI-Registrierung vorgeschrieben. Die 
Registrierung ist per Antragsformular über die FN (Frau Kostka) jedes Jahr neu zu beantragen.  
 
 
Kleidung  Art. 809 
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809.1  Helmpflicht für alle Personen im Sattel. 
 
809.2  Sicherheitsschuhwerk mit mind. 12 mm Absatz oder aber geschlossene Steigbügel. 
 
809.3  Zweckmäßige Kleidung, die angemessen und dem Image des Distanzsports nicht 

abträglich ist. 
 

Bei allen 3-Sterne- und 4-Sterne-Ritten ist folgende Kleiderordnung Pflicht: 
809.3.1 Bei Paraden, offiziellen Anlässen und Siegerehrungen: 

§ Reiter: Team- oder Reitkleidung, keine Shorts, keine Jeans, keine 
Jogginghosen, keine Sandalen 

§ Offizielle, Pfleger und Crew: Team- oder individuelle Kleidung, keine Shorts, 
keine Jeans, keine Jogginghosen, keine Sandalen. 

809.3  Während des Wettkampfes: 
§ Reiter: zweckmäßige Reitkleidung, Poloshirt mit Kragen. 
§ Offizielle, Pfleger und Crew: Team- oder individuelle Kleidung, keine Shorts oder 

Sandalen im Vet-Gate 
 
Sattel und Equipment (Art. 810) 
 
Sattel und Equipment muss in gutem Zustand sein und passend für das Pferd sein.  
Gerte und Sporen sind nicht erlaubt! 
 
 
Startgenehmigungen für nationale Ritte im Ausland 
 
Startgenehmigungen werden für alle CEN’s im Ausland erforderlich. Sie sind mit der 
Ausschreibung, Pferdeangaben und einem Verrechnungsscheck  in Höhe von 10€ zu 
beantragen.  Startgenehmigungen werden entweder über den eigenen Landesverband oder von 
der FN, Herrn Ralf Sennhenn, Abteilung Reitausweise, 48229 Warendorf, Tel. 02581/6362118 
oder rsennhenn@fn-dokr.de, ausgestellt.  

mailto:rsennhenn@fn-dokr.de

